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GERECHTIGKEIT FÜR BETROFFENE SEXUELLER GEWALT 

Sexuelle Gewalt ist eine gravierende Menschenrechtsverletzung. Trotzdem werden sexuelle 
Übergriffe in der Schweiz in den allermeisten Fällen nicht angezeigt. Angst, Scham und man-
gelndes Vertrauen in die Justiz hindern viele Frauen und Mädchen daran, sexuelle Übergriffe 
zu melden. Diejenigen, die den Schritt wagen, erfahren oft keine Gerechtigkeit.  
 
Wir wollen, dass sich jede Frau in der Schweiz sicher fühlt und es für sexuelle Handlungen in 
jedem Fall ihre Einwilligung braucht. Betroffene von sexueller Gewalt müssen Gerechtigkeit 
erfahren.  
 
Wir rufen deshalb 
 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter 
und das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) dazu auf,  

 

umfassende Massnahmen zu ergreifen und notwendige Ressourcen zu sprechen, damit Be-
troffene von sexueller Gewalt geschützt sind und Gerechtigkeit erfahren. Namentlich fordern 
wir:  
 
• Vorschläge für die Revision des Strafgesetzbuches, damit alle sexuellen Handlungen ohne 

Einwilligung adäquat bestraft werden können und somit die Schweizer Gesetzgebung mit 
internationalen Menschenrechtsnormen wie der Istanbul-Konvention konform ist. 
 

• Obligatorische Ausbildung und kontinuierliche Schulung von Justiz, Polizei sowie Anwäl-
tInnen im Umgang mit Betroffenen von sexueller Gewalt. 

 
• Systematische Datenerhebung zu allen Formen sexueller Gewalt und wissenschaftliche 

Forschung zur strafrechtlichen Verfolgung von Delikten gegen die sexuelle Integrität in der 
Schweiz.  
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